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Umweltamt  Regensburg, 19. Juli 2022 

Amt 31.2 Pö 

SB: Dr. Pöhler 

Tel.: 507-2313 

Az.: 31.2 Planungen/Bebauungspläne/BPlan 288 

 

 

An  

Amt 61.2 Sponsel 

 

Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans Nr. 288, Solarpark Haslbach 

und: 82. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich nördlich des Gewerbe-

gebiets Haslbach 

Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Naturschutzfachliche Stellungnahme 

 

 

1. Sachverhalt: 

Auf den Flächen mit den Flurnummern 756 und 763 der Gemarkung Sallern soll entgegen 

der Darstellungen des Flächennutzungsplanes („Fläche für Landwirtschaft“) ein Sonderge-

biet für regenerative Energien entstehen. 

Dafür wurden eine textliche Beschreibung und ein Lageplan für den Solarpark zur Verfü-

gung gestellt. Weitere naturschutzfachlich relevante Unterlagen liegen nicht vor. 

 

Es handelt sich um ein insgesamt ca. 4 ha großes Grundstück mit Hanglage und Expositi-

on nach Süden bzw. Südsüdost. Es ist von drei Seiten von Bannwald umgeben, im Westen 

und Osten befinden sich ältere Waldbestände gemischter Zusammensetzung („Brunnholz“, 

bestockt v.a. mit Kiefern und verschiedenen Laubhölzern, darunter Eichen, Buchen, Hain-

buchen, Ebereschen), im Norden eine Aufforstungsfläche, die ab 2013 im Zusammenhang 

mit einem Eingriff in den Bannwald durch die Erweiterung der Firma MR hergestellt wurde. 

Der Wald ist bewohnt von verschiedenen Wald-Vogelarten wie z.B. Schwarzspecht, Sing-

drossel, Kleiber, Tannenmeise, Waldbaumläufer sowie Waldlaubsänger und Fichtenkreuz-

schnabel (Artenaufnahme von 2013). Damals wurden zudem fünf Fledermausarten in dem 

Gebiet nachgewiesen. Südwestlich angrenzend innerhalb des Bannwaldes gibt es einen 

Tümpel mit Sumpfschwertlilie und Binsen. Vorkommen von Amphibien (Kröten) sind sehr 

wahrscheinlich, ein Vorkommen der Ringelnatter kann nicht ausgeschlossen werden. Im 

Süden schließt ein Graben mit Feuchtvegetation und südlich daran Gewerbe und Wohnen 

an. Nördlich angrenzend befinden sich aktuell Bienenstöcke sowie eine Aufwertungsmaß-
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nahme für Zauneidechsen, die im Zuge der Planungen für die Verlegung der Weidener 

Straße erstellt wurde. Unabhängig davon ist in Haslbach erfahrungsgemäß immer mit Vor-

kommen der Zauneidechse zu rechnen. Auf den Blühflächen nördlich angrenzend an das 

Plangebiet gibt es zahlreiche Schmetterlings- und Heuschreckenarten. 

Augenscheinlich ist kein kartiertes Biotop betroffen, allerdings grenzen die drei Biotope R-

1004-007, R-1004-013 und R-1004-015 direkt an das Plangebiet an. 

 

 

2. Beurteilung: 

2.1 Flächennutzungsplan 

Mit der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans besteht Einverständnis. 

 

2.2 Artenschutz 

Das Planungsgebiet wird aktuell als Acker bewirtschaftet.  

Es handelt sich hier um einen bedeutenden Übergangsbereich zwischen dem besiedelten 

Bereich, offenen Landschaften und Wald. Die südexponierte Lage macht sie besonders 

interessant für wärmeliebende Arten und Insekten. 

Auf dem Acker selbst ist nicht mit dem Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten 

zu rechnen. Allerdings grenzen direkt an das Plangebiet wertvolle und artenreiche Gebie-

te an. So befindet sich direkt nördlich angrenzend eine CEF-Fläche, auf die im Zusam-

menhang mit Baumaßnahmen in der Weidener Straße Zauneidechsen verbracht wurden. 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Brachlegung des Ackers und ggf. Baumaßnah-

men, die zu Ruderalisierung oder dem Ablegen von Stein-, Sand- oder Erdhaufen führen, 

Betroffenheiten beispielsweise der Zauneidechse oder von Offenlandbrütern entstehen. 

Das bedeutet, es ist sehr wahrscheinlich, dass bei entsprechenden Bedingungen auf dem 

Baufeld Zauneidechsen zuwandern oder Offenlandbrüter die Flächen zur Brut nutzen. Zu 

diesen baubedingten Betroffenheiten kommen betriebsbedingte Betroffenheiten bei-

spielsweise durch Spiegelwirkung der PV-Anlagen.  

Dies ist insbesondere durch eine entsprechende Bauzeitenplanung und geeignete Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Die Erstellung eines Gut-

achtens zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird daher empfohlen, um keine 

Aspekte zu vergessen, die ggf. zu Verzögerungen im Bau und Betrieb führen könnten.  

 

2.3 Umweltbericht 

Gemäß Schreiben des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 13.12.2021 

ist im Rahmen der für die flächenhafte PV-Anlage erforderlichen Bauleitplanung ein Um-

weltbericht zu erstellen. Dabei ist zu allererst zu prüfen, ob durch angepasste Planung 

Eingriffe vermieden werden können.  
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Der Ausgleich für den durch die PV-Anlage entstehenden Eingriff soll möglichst vollstän-

dig innerhalb der Anlage realisiert werden. Daher ist bereits bei der Planung genügend 

Platz für den notwendigen Ausgleich vorzuhalten. Dabei ist der gesamte Platzbedarf des 

geplanten Ausgleichs inklusive Verschattung zu berücksichtigen. Beispiel: Wenn Hecken 

oder Bäume gepflanzt werden, dürfen diese nicht durch regelmäßigen Schnitt „klein ge-

halten“ werden, sondern der Pflanzort ist so zu wählen, dass ein natürliches Wachstum 

möglich ist, ohne dass die PV-Anlage erheblich beeinträchtigt wird. 

Bei der Einzäunung ist wegen der Durchgängigkeit für Tiere ein Abstand von 15 cm vom 

Boden einzuhalten. Auf Zaunsockel ist zu verzichten.  

Eine Beleuchtung der Anlage ist nicht gestattet.  

Die geplante Beweidung der Fläche wird positiv gesehen.  

 

Zudem sind die Maßgaben in oben genanntem Schreiben zu berücksichtigen: 

 Bei Zäunung Abstand des Zauns vom Boden mindestens 15 cm (Durchlässigkeit 

für Klein- und Mittelsäuger) 

 Grundflächenzahl <= 0,5 

 mind. 3 m breite besonnte Streifen zwischen den Modulreihen 

 Modulabstand zum Boden mind. 0,8 m 

 Begrünung der Anlagenfläche unter Verwendung von Saatgut aus gebietseigenen 

Arten bzw. lokal gewonnenem Mahdgut 

 keine Düngung 

 kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

 falls keine Beweidung möglich sein sollte: 1-2 schürige Mahd mit insektenfreundli-

chem Mähwerk, Schnitthöhe 10 cm mit Entfernung des Mähguts; kein Mulchen 

 

2.4 Bäume 

Das Planungsgebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung. 

Die angrenzenden Wälder bzw. die Aufforstungsfläche sind als Bannwald geschützt. Ein 

Eingriff ist zu vermeiden. Die Verschattung durch Bäume ist bereits bei der Planung zu 

berücksichtigen, idealerweise durch ein ausreichendes Abrücken der PV-Anlagen vom 

Baumbestand. Wir empfehlen eine frühzeitige Information des AELF (Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten). 
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Ansprechpartnerin zum Vorgang ist: 

Frau Dr. Pöhler, Tel. 0941/507-2313, E-Mail: poehler.hannaleena@regensburg.de  

 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Pöhler 
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